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Themenüberblick



1. Rechtsrahmen für Biomasse nach
EU-MVO, RED II und 

Emissionshandelsverordnung







2. Unterschiede bei der Nachweisführung:
Prozessmaterialien und Brennstoffe











3. Nachweis über die RED II-Kriterien
a. Wer ist nachweispflichtig?









3a. Nachweis über die Einhaltung der RED II-Kriterien: Wer ist nachweispflichtig?

 Beispiel 1: 
 BHKW
 Brennstoff: Biomethan aus Mais
 Biomasse-Ersteinsatz: vor dem 31.12.2020

 Beispiel 2:
 Kessel zur Prozessdampferzeugung 
 Brennstoff: Kaffeesatz, der in der Anlage als 

Reststoff bei der Herstellung von löslichem 
Kaffee entsteht

 Biomasse-Ersteinsatz: nach dem 1.1.2021

→ Zertifizierungspflicht für die 
Herstellungs- und Lieferkette

→ freiwillige Zertifizierung möglich
→ Betreiber empfängt und überträgt den NNw in 

Nabisy an DEHSt

→ Zertifizierungspflicht für die EU-ETS-Anlage
→ Betreiber erstellt und überträgt den NNw in 

Nabisy an DEHSt



3. Nachweis über die RED II-Kriterien
b. Was ist nachzuweisen?















4. Was ist neu beim Biomethan
aus dem Erdgasnetz?





5. Übergangszeitraum 2023











6. Einreichen und Genehmigung 
des Überwachungsplans





7. Bestimmung des Biomasseanteils



 Der Biomasseanteil muss unabhängig von der Nutzung des Stoffstroms als Prozessmaterial oder Brennstoff  
bestimmt werden. 

Reine Biomasse-Stoffströme:

 Nach Artikel 38 Absatz 1 MVO dürfen Stoffmenge sowie Berechnungsfaktoren für einen Stoff, der 
ausschließlich aus Biomasse besteht, ebenenunabhängig bestimmt werden (Schätzwert).  => Der 
Betreiber muss die Herkunft des Stoffstroms erläutern und gewährleisten, dass der Stoffstrom nicht 
mit anderen Materialien oder Brennstoffen vermischt ist. 

 Für Stoffströme mit einem biogenen Kohlenstoffgehalt von mindestens 97 % oder für Stoffströme, bei 
denen die auf den fossilen Anteil zurückgehenden Emissionen als De-minimis-Stoffstrom eingeordnet 
werden können, sind zusätzlich zur Erläuterung der Herkunft die Schätzwerte konservativ auf 
Grundlage repräsentativer Analysen herzuleiten.

 Nach Anhang II Abschnitt 2.4 MVO vorgeschriebene Ebene => die individuelle Bestimmung des 
biogenen Kohlenstoffgehalts ist durch Analysen erforderlich (Nachweis der Reinheit).

7. Bestimmung des Biomasseanteils



Gemischte Biomasse-Stoffströme:

 Die Ermittlungsmethode des biogenen Kohlenstoffgehalts muss im Feld „Beschreibung der 
Ermittlungsmethode“ transparent erläutert werden (z.B. Ergebnisse von Kontrollmessungen mittels 
unterschiedlicher Methoden, geeignete Literaturangaben, Angaben des Lieferanten, Stellungnahmen 
der analysierenden Institution).

 Wird der biogene Kohlenstoffgehalt auf Basis von Analyseergebnissen ermittelt, ist auf korrekte 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -überwachung bei der Probenahme und Analyse zu achten.

 Bei Verwendung der „Methode der selektiven Lösung“ , der Sortiermethode oder der „14C-Methode“ 
sind die Besonderheiten in Kapitel 8.2.1 zu beachten. 

 Als Emissionsfaktor im Überwachungsplan ist der vorläufige Emissionsfaktor nach Artikel 3 Nummer 
36 MVO anzugeben, der sich auf den gesamten Stoffstrom bezieht. Ein vorläufiger Emissionsfaktor 
von null ist nicht plausibel.

7. Bestimmung des Biomasseanteils



Gemischte Biomasse-Stoffströme:

 Für kommunalen Klärschlamm kann bei Bestimmung des biogenen Anteils nach Ebene 1 oder 2 auf 
einen biogenen Anteil von 80 %, abgestellt werden, wenn der Klärschlamm aus Anlagen stammt, bei 
der mindestens  50 % des behandelten Abwassers (in Einwohnerwerten – früher 
Einwohnergleichwert) bezogen auf die Auslegungskapazität der Anlage von privaten Anschlüssen 
stammt.

 Für Ebene 3 ist sowohl bei kommunalem als auch bei industriellem Klärschlamm eine Analyse des 
biogenen Kohlenstoffgehalts gefordert (DIN EN 21644 Anhang C bzw. DIN EN ISO 16640).

7. Bestimmung des Biomasseanteils



8. Einstufung des Stoffstroms



Prozessmaterial:
 Verwendung des Materials in Produktionsprozessen oder chemischen Herstellungsprozessen
 In FMS ist die Nutzung des Stoffstroms als Prozessmaterial in dem Formular „Materialstrom“ oder 

„Massenbilanz“ im Feld „Beschreibung der Tätigkeit, Art des Verfahrens“ zu beschreiben.

Brennstoff:
 Der Einsatzstoff kann keinem der Prozesse als Material zugeordnet werden.
 Der Stoffstrom erzeugt Strom, messbare oder nicht messbare Wärme oder Kälte.
 In FMS ist die korrekte und nachvollziehbare Stoffbezeichnung im Stoffstrom-Formular im Feld 

„Bezeichnung des Brennstoffstroms“ anzugeben (möglichst identisch mit der Bezeichnung der 
Zertifizierung).

8. Einstufung des Stoffstroms 



Biomasse-Stoffstrom, der sowohl stofflich als auch energetisch genutzt wird:
 Wenn die Nutzung messtechnisch getrennt überwacht wird, sind diese in FMS für eine korrekte 

Nachweisführung getrennt darzustellen. 
 Wenn keine messtechnische getrennte Überwachung erfolgt, ist die Methodik der Zuordnung der 

Einsatzmengen zur stofflichen und energetischen Nutzung in der Verfahrensbeschreibung zu 
beschreiben. 

 Beim Aufteilen des Stoffstroms sind die Teilstoffströme anhand der CO2-Emissionen des gesamten 
Stoffstroms zu klassifizieren und die daraus folgende Überwachungsmethode für beide 
Teilstoffströme anzuwenden.

8. Einstufung des Stoffstroms 



9. Inhalte der Verfahrensbeschreibung



Für jeden Biomasse-Stoffstrom ist eine Beschreibung des Verfahrens mit folgenden Angaben einzureichen:
 Datum des erstmaligen Biomasse-Einsatzes in der Anlage
 Bezeichnung des Stoffstroms
 Ggf. Vorgehen bei der Zuordnung von Stoffmenge zum fossilen Anteil, nachhaltigen und nicht nachhaltigen 

Biomasseanteil
 Ggf.  Methode bei der Zuordnung der Stoffmenge zur stofflichen und energetischen Nutzung 
 Biomasse-Kategorie des nachhaltigen Biomasseanteils 
 Nach Artikel 29 RED II einzuhaltende Kriterien (Nachhaltigkeitskriterien, Treibhausgasminderungspflicht)

 Für Biomasse-Stoffströme, bei denen die Treibhausgasminderungspflicht zu erfüllen ist -> 
Verwendungszweck des Stoffstroms und fossiler Vergleichswert 

 Bezeichnung des genutzten Zertifizierungssystems 
 Bei nicht zertifizierten Anlagen: Angaben über die Nutzung eines Massenbilanzsystems 

Eine Muster-Vorlage für die Verfahrensbeschreibung wird auf der Internetseite 
der DEHSt zur Verfügung gestellt.

9. Inhalte der Verfahrensbeschreibung 



10. Änderungen in FMS



 Im Formular „Anlage“ unter „Eigenschaften der Anlage“ sind folgende Fragen zu beantworten:
 Wird in der Anlage ein Stoffstrom mit biogenem Anteil eingesetzt?
 Wird in der Anlage ein Stoffstrom mit biogenem Anteil als Brennstoffstrom zur Erzeugung von Strom, 

Wärme oder Kälte eingesetzt?
 Ab wann wurde erstmals und durchgängig Biomasse zur Erzeugung von Strom, Wärme oder Kälte 

eingesetzt?

 Im jeweiligen Brennstoffstrom-Formular ist anzugeben:
 Ob einen Nachhaltigkeitsnachweis erbracht werden soll => wenn ja, muss eine 

Verfahrensbeschreibung beigefügt werden.  Dazu muss das Formular „Datenmanagement“ genutzt 
werden. 

 Der Biomasse-Stoffstrom muss in die zutreffende(n) Biomasse-Kategorie(n) eingestuft werden.
 Ggf. Bei der Berechnung der Treibhausgasminderung ist je nach Verwendungszweck der relevante 

fossile Vergleichswert anzugeben.

10. Änderungen in FMS
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